
Entwurf vom 06.03.2019 
 
 
 

Verordnung 
 

der Stadt Ansbach über das Offenhalten von Verkaufsstellen an einem Sonntag 
im Jahr 2019 

 
Vom…. 

 
Die Stadt Ansbach erlässt aufgrund von § 14 Abs.1 des Gesetzes über den Laden-
schluss in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 ( BGBl. I S. 744), zu-
letzt geändert durch Art. 430 der Verordnung vom 21. August 2015 ( BGBl. I S. 1474) 
in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen ( Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 ( GVBl. 
S. 22); zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 12. September 2017 ( GVBl. 
S. 490), folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
 
 
Aus Anlass des Altstadtfestes dürfen die Verkaufsstellen innerhalb der Altstadt ( um-
fasst durch die Straßen Schalkhäuser Str., Jahnstr., Martin-Luther -Platz, Residenz-
str. und Promenade) am 23. Juni 2019 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
Der Geltungsbereich dieser Verordnung ergibt sich auch aus der Anlage. 
 
 

§ 2 
 
 
Für den Schutz der Arbeitnehmer, die an dem freigegebenen Sonntag in Verkaufs-
stellen beschäftigt werden, gilt § 17 LadSchlG. Die Bestimmungen des Arbeitszeitge-
setzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu be-
achten. 
 
 

§ 3 
 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ansbach,  
Stadt Ansbach 
 
 
 
Carda Seidel  
Oberbürgermeisterin 
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